
Zur Geschichte der römischen Provinzialvel'waltnng.

L

MoeBia und HiBp oiterior.

Das System der Provinzialverwaltung, das Augustus festge­
stellt, hat sich während der ganzen Dauer Principats im
Wesentliohen unverändert behauptet, so dass ein Amt, welohes
dieser OrdIHlng zu widerspl'eollen soheint, wohl Anspruoh hat,
Beaohtung zu finden. Wir besitzen aber ein Zeugniss für eine
ganz singuläre Form der Statthaltersohaft, in einer Insohrift,
deren wahre Bedeutung bisher nicht erkannt worden ist. Es ist
ein Stein aus Arezzo, der naeh Borghesis treffender Ergänzung
lautet 1:

L·l Mart1:0 L. f. Pom(ptina) [MaeJro t1'ib(ttno) mil(itum) le·
.q(ionis) II, IIIl vir(o) 1{iar(um) eU1'(andarum), q(1~aestori)J, aed(iU)
mt1'(uli), pr(aetori}, legeato) Ti(berii) Olaudi Oaes[ads Aug(usti)
pr(o)) IJr(aetore) p"ovinc(iae) Moesiae leg(ianis) IV Scgt[hic(ae) et
legeionis)J V Macecl( onicae), proco(n)s(uli) prov(ineiae) Achai[ae
eitr]a 801'[tJem e.'V d(eetwiomtm) d(ecreto) p(ublice).

Die Zeit der Insohrift ist bestimmt duroh die Erwähnnng
des Kaisers Claudius, als eines Lebenden, und nooh näher duroh
das Pl'oconsulat von Aohaia. Denn da diesel' Kaiser im Jahre
44 n. Obr, die Vel'waltung von Macedonia und Achaia dem Se­
nate zurückgab 2, so muss die Inschrift geschrieben sein zwisohen
diesem Jahre und dem 'l'odesjahre des Kaisers Claudius, 54 n, Chr.

Das eigentbümliche, der gewöhnlichen Ordnung wider­
streitende Amt, welches die Inschrift nennt, ist die Vereinigung
der moesischen Statthaltel'schaft mit dem Commando der beiden

1 C. I. L. XI n. 1835 = Wilm. Exempl. 1138 = Borghesi Oeuv,
III p. 18;3.

2 Cassius Dio GO, 24: TiJV OE •Axatav Kai TllV MaKEboviav alpE­
TOt<; dpxouatv, Et oil1't€p 6 TtpEPIO<; fipt€, btbollEva<; a1'tEbwKEV 6 KAO:U­
!HO<; TOn 1'41 KAllPIjJ. Suet. v. C1aud. 25: Provincia8 .Ac'~aiam et lIiace­
iloninm, qnas Tiberius ad Clwam. suam ilranstllllJ1'at, senatui l'erldid-it.

[,bein. Mns, f. Phllol. N. F. XLV. 1
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moesischen Legionen. Die allgemein gültige Regel fordert viel­
mehr, dass zwei Legaten unter dem Oberbefehl des Statthalters
an der Spitze der Legionen stehen. DaBs dies damals nicht der
Fall war, zeigt nicht nur der Wortlaut der Inschrift, sondern
auoh der praetorische Rang des Statthalters 1. Denn es ist
nicht minder stehende Regel, dass die Statthalter jener Provinzen,
in welohen zwei Legionen ihr Standlager hatten, aus der Reihe
der Consulare genommen wurden, während die ihnen untergeord­
neten ebenso regelmässig Praetorier sind. Die
Veranlassung, welche zu dieser aussergewöhnlichen Gestaltung
der moesischen Statthalterschaft geführt 11at, kann aus der litte­
ral'ischen Uebel'lieferung bei Tacitus und Dio noch mit hin­
reichender Sicherheit erkannt weIden. Die der Schrift­
steller gewinnen andererseits durch die Inschrift i]11' richtiges
Verständniss.

Im Jahre 15 n. Chr. übertrug Tiberius dem Consular 2 und
Statthalter von Moesia Poppaeus Sabinm:! auch die Verwaltung
der bis dahin senatorischen Provinzen Macedonia und Achaia.
Er blieb an der Spitze der drei vereinigten Provinzen bis zu
seinem Tode im Jah1'e 35. Tao. A.nn. I 80: Prm'ogatur Poppa(Jo
Sabino provincia Moesia, additis Achaia ae Maceclonia. VI 39:
Fine anni Poppaeus Sabinus conccssit vita, modicus originis, prin­
c'ipum amicitia consulatum ac triumphale cleeus adcptus maximis­
quc pro'lJincUs 1JCl' quattuor et 'lJiginti annos irnpositus. Gereohnet
ist hier vom Beginn seiner moesischen Statthalterschaft, der dem­
nach ius Jahr 12 11. Chr, zu setzen ist. Dio 58, 25: nomrato~

be :raßtvo~ TfjC; TE MuO'iac; €KaTEpa<,; Kat npO\;ETt Kai Tflc;
MaKEbovla<,; EC;; EKE'iVO TOD Xp6vou napa m'iO'av WC;; €\nEiv
T~V ToD TlßEpiou dpXtlv l;lE/AOV€uO'ac;;, l1bHJTa npOanTJAAUlTJ
npiv Twa ahiav Aaß€lv. Auch sein Nachfolger Memmius Re-
gulus erhielt die Statthalte1'Sc]laft der drei Pro-
vinzen, Dio a. a. O. Kat a\JTOV 0 'PilTOUAoc;; Ent all'roic;
bIEbEEaTO' Kui 'fap l; MaKEbovia, WC; bE TlVEC; q>am, Kal f] ,Axaia
aKATJPwTl npoO'ETa,O'O'OVTO. Dass diese Ueberlieferung, an deren
Richtigkeit Dio, welcher unter den A.nschauungen seiuer Zeit

1 Sowohl die Nennung der Praetur vor der moesischen Legation
als das darauf folgende Prooousulat von das stets von Praeto­
riern bekleidet wurde, beweisen zwingend, dass Martius Macer als prae­
torier Moesien verwaltet hat.

2 Consnl war Poppaens im J. 9 n. ChI'. Klein Fast.i p. 18.
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schreibt, zu zweifeln scheint, zuverlässig ist, haben ,jetzt überdies
die Inschriften erwiesen 1.

So bestimmt diese Nachrichten lauten, so hielt es doch
schwer, sie in Einklang zu bringen mi~ dem wiederholten Auf­
treten selbständiger Statthalter von Moesia in eben dieser Periode.
Tacitus berichtet in seiner Erzählung Übel' den Erbstreit im tura­
kischen Königshause Ann. II 66 (18 n. Ohr.) Eas Utteras Lati­
ni'us Pandusa pro praetore 1J1."oesiae, cum militibus, qztis Ootlls tm­
deretztr, in Thmciam misit. Kann man hier auf eine selbständige
Statthalterschaft nur aus dem Titel p1'O pmetore, welchen Taci­
tus dem Pandusa beilegt, schliessen, so lauten die Angaben für
einen seiner Nachfolger Pomponius Labeo noch bestimmter. Ta­
cit. Ann. IV 47 (26 p. Ohr.) Pomponius Labeo e Moesia cum le­
gione (venit). VI 29 Pomponius Labeo, quem praefuisse 1Jloesiae
"ettuli, per abruptas venas sanguinem effudit. Dio 58, 24: aAAol
TE oüv, 0\ ~E.v UTrO TWV (YlllllWV 0\ bE. Kat ucp' E.aUTWV, aTrE9avov
Kat TTOf.1TIliJVIO~ AaßEwv. Kat oiho<;; f.1E.V Tfl<;; TE MUCfia~ TrOTE.
OKTW €TECfl f.1ETCL T~V CfTpaT1l'rlaV äpEas 2, Kat öwpWV llETCL TllS
"fUVUlKOS lPacpEi~, {9ÜOVTt CfuV U1h~ blEcp9Upll. Pomponius La­
beo ist demnach als Praetorier zum Statthalter von Moesien er­
nannt worden und dasselbe ist auch fiir Latinius Pandusa wahr­
scheinlich, da sein Name in der fast vollständigen Liste der 01'­

dinarii und suffecti aus der letzten Regierungszeit des Kaisers
Augustus wohl nicht durch blossen Zufall fehlt. Auch P. Vel­
laeus, der bei Tacitus im Jahre 21 n. Ohr. wahrscheinlich als
Statthalter von Moesien genannt wird 3, dürfte Praetorier gewesen

1 Zusammengestellt von Liebenam Forse7mngen I S. 3. Dass Mem­
mius Regulus Oberbefehlshaber des moesischen Heeres gewesen ist, zeigt
die Inschrift C. I. L. III 2028 = Eph. ap, IV n. 259 unwiderleglich.
L. Pmeelo L. f. Clementi II!liano pontif(ici), quinquen(n)c!l(i) desig(nato),
flamini, patrona coloniae primipilal'i leg(ionis) V Macedonicae, pl'aefecto
castrornm leg(ionis) eiusdem. Vetemni [d. h. der V Macedonica in Moe­
sial, qt!i militavemnt sub P. lJle(mmi]o Regulo legato [Aug(usti 1"'(0)
pl'(aetore)] et missi snnt Q. Butetio Lusio Satul'nino, M. Seio Vemno
co(n)s(ulibus). Sllffccti zwischen 36-Ml n. ChI'.

2 Dass die Angabe Dios l!E'ra 'l'f)V (J'l'PUTll,/,lUV auf einem Irrthum
heruhe, wie Nipperdey zu Tacitlls Ann. VI 29 behauptet ('falsch für
U7TUTElUV'), ist verkehrt. Dio hat es bemerkenswerth gefunden, weil es
der Regel widerstreitet.

3 Ann. III 39 quae 1.ibi cognita P. Vellaeo (is proximum exerciturn
pmesidebat) , alarios eq!!ites ae levis eoh01·tium mÜtit in eos. Welches
Heer ,LUsser dem moeaischen hier gemeint sein könnte, vermag ich nicht
zu sehen.
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sein. Die Ueberlieferung gestattet uns noch zu beweisen, dass
Pomponius Labeo dem Poppaeus Sabinus thatsächlich untel'geordnet
war, Denn nach der Niederwerfung des thralÜschen Aufstandes,
in welchem das moesische Heer gefochten hat, wnrden nicllt ihm,
sondern dem Poppael1s SalÜnus die Triumphaliusignien verliehen.
IV 46· rieet'eta tt"iumphi vnsignia Poppaeo Sabino Gontq~sis Thme­
cum gentwus, und von der Leitung des Feldzuges heisst es 47:
At Sabinus, ,lonoe e.vereitus in unum datis mitibus re­
sponsis, posf.q'uam Pomponius Labeo 0 ]Jloesia ct,n~ legiane, retv
Rhoemetalces m~m a.t~a;·il-iis lJopula1'i1,m venere, addita praesenti
copia ad hosten'! pet'git. Alle diese Angaben der Schriftsteller
lassen sich leicht wenn die Verwaltung von Moesien
unter Tiberius in der Weise geordnet war, wie die Inschrift des
Martius Macer es für die claudische Zeit bezeugt: Dann' hatte
also der Oommandant der beiden moesischen Legionen zugleich
die Verwaltung der moesischen Provinz erhalten, in.:der Weise,
dass diese einen District des grossen Provinzialgebietes bildete,
das aus der Vel'einigung der drei Provinzen Ma(:edonia
und Achaia hervorgegangen war.

Das Imperium des von 1\ioesien muss nothwendig
schwächer gewesen sein, als das Imperium des Oberstatthalters
der vereinigten ohne dass dies in der Titulatur zum
Ausdruck kommt, weil es dem römischen Staatsrecht an einem
bezeichnenden Ausdruck für dieses Verhältniss gebricht. Eben­
sowenig sind die über das Maass des gewöhnlichen proprätorischen
imperiums lÜnausgehenden Befugnisse, welche OOl'bulo als Statt­
halter von Oappadocien, Avidius Oassius als Statthalter von Sy-
rien erhielten, in ihrem Amtstitel zum Ausdruck 1.

Gerade diese Analogien zeigen, dass man nicht geJnöt;hi~~t

ist anzunehmen, die ausnahmsweise Uebertragung der moesischen
Statthalt.erschaft an den Consular POlnl)onius Flacons im Jahre 19
habe eine zeitweise dieser Ordnung herbeigeführt.
Denn zunächst kann man mit Recht dass Pom­
po~ius l!'lucolls im Jahre 1700nsul gewesen, demnach dem Range
nach niederer stand, als der Oberstatthalter POPl)aeUs Sabinus.
Aber es bedarf dieses Hinweises nicht, da die Wahl des }<'laccus
zum Nachfolger Pandus<1s auf besonderen, in der der Dinge
selbst begründeten des Kaisers beruhte. Tac. Ann.
II 66: clefuncto Pandu,,~a Pomponiwn velcrem

Mommscll Staats!'. Ha p. 1'511.
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diis ct arta cu,m 1'6ge amicitia coquc aceommodatioremail fallendwn,
ob iil ma.vime Moesiae praefee'it, Diese genaue Kenll,tniss der
Verhältnisse hatte Pomponius Flaccus erworben, als er wahr­
scheinlich im Jahre 15 11, Ohr" also unmittelbar nach der Ver­
einigung der drei Provinzen unter der Statthalterschaft des POIl­
paens Sabinus Moesien zum erstenmale verwaltete, Deun die
Worte Ovids ep. ex Ponto IV 9, 75 1 :

Praefuit his, Graeeine, locis modo Flacous ci ,illo
Ripa t'emr; Istri sub duce tuta (uit.

Hio tenuit Mysas gentes in pace fideU,
Hio areu tm'ruit ense Getas,

passen weitaus besser auf einen Statthalter der Provinz, als auf
den Legaten einer moesiacllen Legion, so dass modo auf das Jahr
vor der Abfassung der Gedichte zu beziehen sein wird. Wie
lange Flaccns das zweitemal Moesien verwaltet hat, lässt sich
mit Bestimmtheit nicht erkennen. Wahrscheinlich aber wurde er
naoh Erfüllung seiner Mission, der Gefangennahme deB RheBou­
poris, abberufen und durch den Praetorier P, Vellaeus, der im
,Jahre 21(s. oben) als Statthalter genannt wird, ersetzt.

Um wiedel' zum AusgangBplmkt dieser Untersuchung zurück­
zu:kellren, so kann es jetzt nicht zweifelllaft sein, dass die Statt­
halterschaft des Martius Macer vor das Jahr 44 fällt, in welchem
die vereinigten Provinzen wieder wurden, und es ist wohl
möglich, dass er nach seiner moesischen Legation als erster Pro·
consul nach Achaia ging und gerade deshalb. bei seiner Bestel­
lung von der Loosung abgesehen wurde 2,

Zwei unter einem praetorisehen Legaten des Statt-
halters finden wir zu 'fiberius Zeit auch in Hispania eiterior
und zwar in Asturia et Gallaeciae. Die eigenthiimliehe Ent­
wicklung, welche die Verwaltung von AstUl'ien und Gallaecien
in der Kaiserzeit genommen, macht es wahrscheinlich, dass dieser
Beamte eine weitere Oompetenz besessen llat, als die eines ge­
wöhnlichen Legionslegaten. Strabo berichtet liber die Verwaltung
von Hispania eiterior p, 166 f1 be AOlTtn (auTll
b' E<1Tlv 11 1ThEicrTI1 Tile;; 'IßEpiue;;) U1TO T4J u1TaTlK4J -TrfE~6vl

crTpcmav TE EXOVTt atloAOTOVTPll11V 1TOU Tal~aTWV KaI. 1Tpe,­
crßeUTlX<;; TPEt<;;, wv 6 IlEV Mo €XWV TaYllcxTa 1Tapa<ppoupEl TnV

1 Die des Gedichtes bestimmt die Erwähnung von
Hraecinus Consulat, 58). Vgl. Klein Fasti S. 21.

2 Letzteres hat schon Zumpt vermuthet Comm. epigr. II p. 259.
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'ITEpaV TOU ßOUptOU mXCiav ~'ITt Ta~ apKTOU~, ~V 0\ JJEV 'ITPOT€POV
I\UCiLTaVOUC;; €AETOV 0\ bE vOv KaAAatKOU~ KUAOOCil' CiUVU'lTTEl oE.
TOUTOl~ Ta 'ITPOCiUpKTUX I!EPll I!ETa TWV' ACiTUpWV KaL TWV Kav·
T<IßpWV. .., TnV Ö' ~~~~ mxpopnov I!EXPL nUp~Vlle;; ö ÖEUTEpOC;;
TWV 'ITp€aß€UTWV JJ€T(~ TOU ETEPOU T<iTJJaTO~ €maKO'ITE1. 6 bE.
TptTOC;; TnV JJ€aOTalaV, aUVEX€l M Ta. TWV TOTurwv t\bl1 A€TO­
JJEVWV WC;; liv EipllV1KWV Kal TO f]IJEPOV KUt TOV 'ITaA1KOV
Tl)'ITOV JJ€TaKELJJEVWV EV Tfj rllßEVV1K~ ~Cieijn. " • Etat oE. Kat E'lTi­
TpO'ITOI roO Kat(jupoc;;, \'ITmKoL aVOp€e;;, 0\ blaVEJJOVTEC;; Ta. xpn­
JJlXTa Toie;; (jrpunulTalC;; Eie;; TnV blOtKll(jlV roO ßiou.

Von den drei Legionen der Hispania citerior stand die IV
Macedonicll., wie die Grenzsteine beweisen, welcbe ihre
von dem Gebiete der Stadt Juliobriga scheiden, in der Näl1e 'Von
Retortillo, also ausaerhalb von Asturien und Gallaecien 1. Sie
ist es demnach, welche nach Strabo getrennt von den beiden an­
deren unter dem Commando eines Legaten lagerte, Die J~egionen

in Asturien und Gallaecien hingegen sind die VI Victrix und die
X Gemimt. Bekanntlich verliess die IV Macedonica Spanien be­
reits unter Claudius ohne ersetzt zu werden; die beiden anderen
unterdrückten später den Aufstand des Oivilis am Niederrbein,
dessen Hut ihnen in flaviscber Zeit oblag, In Spanien sind zwei
andere Legionen an ihre Stelle getreten, von denen eine sicher
die legio VII Gemina war 2. In wie weit diese Veränderungen

1 C. L L. Ir 2916 und die Karte Kieperts. Vgl. über die
nen Spaniens iln erstellJabrhundert Marquardt Staatsv. 112 S.446 und
S. 449 f.

2 Mommsen hat im Herme!! III S. 118 f. aus der Stelle PUnins
paneg.14 Ge"m(miam cmn gentes trI! prope in­
finita vastU(ts l:ntc'l'iaeentis soU tunl PY"clweus, Alpes immensiqu,f! alii
montes, nisi his eomparenhw, l1rtmiuiYlt di<rimuntqu,e. per hoc omne spa·
tium C1t111 legiones dueel'es mit Recht gesohlossen, dass in fla­
visoher Zeit 2 Legionen in Spanien standen. Die eine war, wie wir
bestimmt wissen (C. I. L. 11 2477), die VII Gemina, den Namen der
z\veiten kennen wir nicht. Mommsen vermuthet (a. ft. O. s.l1n Anm. 5),
dass es die I adiutrix gewesen, welohe im Jahre Gn in stand
(Taoit. hist. III 44). Allerdings haben WIe
Mommsen selbst ausgeführt, seither
falls auf den germanischen Krieg:ssc,ha:llpl.atz berllfen wurde (Hermes
XIX p. 437). Dennoch ist es mir am wahrsoheinlichsten, dass diese Le­
gion bis zum Aufstand des Saturninus in stand, also zuriick-
verlegt wurde. Da der Name der Legion fiir diese ohne
Bedeutung ist, so wÜ'd diese verwiokelte Frage hier ImerÖI·t<:rt
bleiben.
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des Provinzialheeres auf die Zahl und die Befugnisse der Le­
gaten des Stattbalters eingewirkt, ist sehr schwierig zu beur­
tbeilen, da die Zeugnisse dürftig und gering an Zahl sind. So kann
der Umstand, dass der VI und X I,egion bis auf die
Zeit der Flavier nioht naohweisbar sind, allein gewiss nicbt be­
weisen, dass Olaudius das Doppelcommando in Asturien und Gal­
laecien fortbestehen liess, weil bier dem Zufall Reobnung
gen werden mnss. Aber ioh meine, die Fortdauer dieses Com­
mandos lässt sieb an der Hand der Scbriftsteller Mob für die
Zeit von Galbas Thronbesteigung erweisen. Nur unter dem Ein­
fluss seiner nächsten Umgebung, V01' Allen auf den Rath des Titus
Vinius hatte der ängstliche Greis es gewagt, sich zum Praeten­
denten aufzuwerfen. Es hat daher gewiss tieferes historisches
Interesse zu bestimmen, welches Amt Titus Vinius damals be­
kleidete. Als Legaten des Galba bezeichnet ihn Sueton Galb.
14: 'l'itus Vinius legatus eitts in Ilispania. Seine Laufbahn giebt
Tacitus hist. I 48. Nachdem er die ersten Schandthaten des
Mannes erzählt, fährt er fort: cursu honorum inoffenso legioni post
praeturam proposiitts probatusque, servili deinceps prob~'o respersus
est tamquam SCYIJ!zum aureum it~ convivio Olaudii furatus. . .• 8ed
Vinius IJ1'Qconsul.atu GaUiam Narbonensem severe integreque remit,
'Ino.v Galbae amicitia in abrttptum t'l'actus. - Obwobl Tacitus das
für uns wichtigste Amt unbezeichnet gelassen, so ist es doch
ftir die Beurtheilung desselben werthvoll zu wissen, dass Vinius
Legionslegat bereits untel' Claudius gewesen und dass vor seine
spanische Amtsstellung noch das Proconl;lulat der Narbonensis fallt.
Denn die8er Aemterfolge entspricht es gewiss am besten, wenn
Vinius das COll1mando in Gallaecien führt, welches Strabo erwähnt.
Sicher ist es überdies aus Plutarcb, dass Vinius nicht iuridicus
gewesen, sondern ein militärisches Commando inne hatte. Bei
der folgenschweren Berathung im spanischen Hauptquartier, ob
man sich der der Vindex anscbliessen solle, wird Titus
Vinius vOn Plutaro]l (GaIb. 4) genannt b TOÜ O'TpaTIWTl1<OÜ
TaT/laTO~ TlTE/lWV 1. 'H1E/lWV T6."f/laTO~ wäre legatus legionis.
Was bestimmte Plutarch zu dem unklaren Zusatz (JTpaTlWTllCoiJ?
Hier ist ohne Zweifel ein dem Plutal'ch nicht geläufiger techni­
scher Ausdruck schief ilbel·setzt. Wie er in der lateinisoh'en

1 Die verfehlte Conjectur Xylauders (fTpaTl]YIKoO TunUtTO<; - alsQ
etwa pl'aefectus oohort.is praetoriae, eine haare Unmöglichkeit, behauptet
sich noch immer im Texte.
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Quelle gelautet hat, weiBs ich nicht zu sagen 1. Aber man darf
es wohl vermuthen, dass hier das Commando iiber beide
sohen Legionen, wie es bei Str'abo erscheint, war. Auch
die späteren Ereignisse es, dass Vinius an der Spitze
des spanisohen Heel'es gestanden hat. Nach der Niederlage des
Vindex zieht sich Galba, an Allem verzweifelnd, nach Clunia zu­
rück, um seinen Henker zu erwarten. Hier trifft ihn die Nach­
richt von Neros Tod und seiner durch den
Senat. Nooh er es nicht, seinem Erfolge zu trauen; erst
das Erscheinen des Vinius, der zwei Tage später aus dem Stand­
lager herbeieilt 2, giebt ihm das Bewusstsein, dass er den Prin­
cipat errungen, Dieses entscheidende Uebergewicht des Vinius,
das auoh der ganzen Regierung Galbas ihr Gepräge giebt, findet
eine einfaclle Erklärung, wenn Vinius als Befehlshaber des spa­
nischen Heeres den Kaiser gemacht hat.

Wie oben bemerkt, standen auch in flavischer Zeit zwei
JJegionen in Asturien une} GalJaecien. Die J!"rage, ob das Doppel­
commando in dieser Periode noch fortdauerte, lässt sich mit Be­
stimmtheit weder bejahen nooh verneinen, da die Fassung der
entscheidenden Inschrift unklar ist. C. L I.J. II 2477 (im Jahre 79)
Imp. Oaes, Vesp. Aug, - 0. Galpetano Rantio Quit'inali 11 Val(erio)
Festo leg, Aug. pt', pt', 11 D. Gonzelio Maeciano leg. Aztg, 11 L, Ar­
Tuntio Maximo proc. Aug, 11 leg. VII gem. fel. 3 Der erste Beamte,
der hier genalmt wird, ist der Statthalter von Hispania citerior, der
dritte der Proourator von Astul'ia et Gallaeciae, Der zweite kann
entweder als Legat der legio VII gefasst werden - denn in die­
sem Zusammenhang ist der Zusatz leg(ionis) entbehrlich -1 - oder
als der Militärcommandant der älteren Ordnung, da in diesem
Jahre noch zwei Legionen in Spanien standen. Ist letztere Auf~

fassung richtig, so erhellt daraus auch, in welcher Eigenschaft
Traian die spanischen Legionen zur Niederwerfung der Empörung
des Saturninus an den Rllein geführt. _Er war dann Militärcom-

1 Vielleicht legatus exel'citus in Hispania?
2 Die Stelle ist leider verdorben Cap, 7 a~Aa. Kai bualv nll€pm<;;

OU[VIO<;; (so wohl für 011 1:[1:0<;; zu lesen) 'Tl'OAAa. .•. -rwv a'Tl'O) <fTpa-ro'Tl'€bou
/lEB' ETepwv aq>iK€1:0.

3 Die eigenthümliche Form der Inschrift findet ihre nächste Ana­
logie in der Bauinschrift des Lagers von Carnunttlln Al'ch. epigr, Mitth.
V p. 208 ff. und der Nachtrag XI p. ö.

4 VgL Hirschfeld Areh, epigr. Mitth. V p.215.
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mandant in AsturielJ und GalIaecien und führte als solcher das Com-
;anu{)'Übe;d~~~p~~isch~He~r 1. ... .... ...

Das· Verh1iltniss in den Inschriften wiederholt genann-
ten legati iuridici von Hispania citerior zu drei
des !lp~niElobenSt~tth~ite~~·,· welche 8trabo nennt, hat
Mommsen 2. Er ist der Ansicht, dass den drei I..legaten
Strabos drei iuridici entsprechen. Der erste der strabonischen
Legaten sei ifJ,t'idiCt~s per Astu1'iam ef GallaeC'iam genannt
worden; der Sprengel des zweiten iuridicus habe den AmtskreiB
des zweiten strabonischen Legaten umfasst; er fehlt bisher in den
Inschriften. Der dritte strabonische Legat sei der iuridicus His­
panÜUJ1'arracorwns{i Gegen· Mommsens A.nsicbt spricht· ~ber
entschieden, der iuridiclls, der in den Inschriften bisher nicht
nacbzuweisen bereits nach dem Abzug der IV J..legion, also
in Claudischer Zeit sein mÜsste. Dann aber ist sein
Fehlen in den ImlChriften äusserst befremdend, da die iuridici der
beiden anderen Sprengel in zahlreichen Beispielen nachweisbar
sind. Es besteht auch keine Nothwendigkeit, dass an Stelle der
Militäl'commandal1ten in jedem J!'alle iuridici getreten sein müssen,
Ich glaube -vielmehr, dass es einen iuridicus, der dem zweiten
atrahonischen entsprochen, niemals gegeben, und dass
der dieses Militärcommandanten nach Abzug der Legion
zu Gerichtsbezirk dritten strl\bonischen Legaten ger
schlagen wurde B. Der älteste in den Inschriften naohweisbare
spanische iuridicus ist aus domitianischer Zeit und führt den Titel
legatus Hispaniae cite1"ior"is 4. Gewiss hat Mommsen in ihm mit
Recht den dritten strabonischen Legaten erkannt. Aber da der
Sprengel nicht genannt wird, so liegt die Vermutbung nabe, dass
in joner Zeit der zweite iuridicus für AstUl'ien und Gallaeeien noch

1 Vgl. oben S. fi Anm. 2. Allerdings ist auch die Vermuthung
Mommseus (Hermes III S. 120), dass Traian als Legat einer Legion kraft
besonderen Auftrags im Feldzug heide durchaus zulässig.

2 Eph. ep. IV die Inschriften der iuridici zu-
Es hinzu C. L L. XI XII 3172.

Marquardt Staatsv. IIJ! p. 254 der des dritten
iuridicus habe Carthaginiensis und sei identisch mit
dem Amtsbezirk des dritteln strabonischen Legaten. Aber da Strabo
den Amtsbezirk seines dritten Legaten ausdrücklich auf das ganze 1'0­

manisirtR. Gebiet erstreckt, so ist es unmöglich, den conventus VOll Tar­
raco davon auszuschliessel1.

~ C.1. L. V 11. 6974 sq. und die Bemerkungen Mommsens p. 785.
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niO]lt eingesetzt war. Hat das Ooppelcommando bis auf die Zeit 00­
mitians bestanden, so würde diese Vermuthung bedeutend an Wahr­
scheinlichkeit gewinnen. Um die Zeit zu bestimmen, in welcher
die des zweiten iuridicus erfolgte, dafür bietet die
uns erhaltene eines dieser Beamt.en, welche den Spren-
gel nennt, wenigRlens einen Anhalt. C. I. L. XII 3167: T.luZio
Sex, f. Yolt.llfa(mimo] - [leg. Aug(usti)?] iuridico Hisp(aniae) cite­
1·ior(i.s) Tarraeonens( is) pt'(aetm'i) a[eel(ili) eureuli)? q(uaestori»)
lJrovinciae llisp(aniae) ~~lte1'ioris Baeticae don[ato in] beUo Dacko co­
9'onis murali ci vallw'i h[asta pura], vexillo trib(uno) mil(itum) le~

g(ionis) V ]J{acedonic(ac) - Da der Kaiser nicht genannt ist, von
welchem Maximus im Daciscllen Kriege die ül'den erhalten hat, so
hat Renier 1 wohl mit Recht geschlossen, es sei Domitians Dacer­
krieg gemeint. Dann muss Maximus iuridicus der Tarraconensis
unter Traian gewesen sein, Erwägt man mm, dass das letzte
Anzeichen eines Doppelcommandos in Asturien und Gallaecien unter
Domitian fällt und dass im zweiten Jahrhundert, soweit wir die
Stationen der J...egionen in den Provinzen überblicken können, in
Splmien nur eine Legion stand 2, so scheint es durchaus möglich,
da8s ehen die 11i1itärcommandos in Asturien und
Gallaecien zur Einsetzung des iuridicus für Asturien und Gallae­
eien geführt hat. üb dies bereits unter Oomitian oder vielleicht
erst unter Traian gescllehen ist, lässt. sich mit den vorhandenen
Hülfsmitteln nicht bestimmen.

Der iuridicus fUr Asturien und Gallaecien ist dann nicht
eigentlicll an die Stelle des ersten strabonischC11 Legaten getre,teJl,
sondern in dem Amtsgebiet dieses Legaten sind jetzt zwei prae­
torisc]le Legaten thätig, der iuridicus und der Legat der Legion
in Leon, dem Standquartier der legio VII Gemina.

Der Procurator wird dem Militärcommandanten in Astm'ien
und Gallaeeien von Anfang an beigegeben worden sein, da be­
reit.s Strabo mehrere Finanzproeuratoren, die mit dß1' Soldzahlung
zn tlnm habeIl, in Hispania eiterior nennt. Auch im zweiten
Jahrhundert ist. der ProcUl'ator von Asturien und Gallaecien als
Finanzbeamter dieses Districtes nachweisbar 3,

Heidelberg, A. v. Domaszewski,

1 Zu Borghesi IV p. 214.
2 Der Beweis liesse sich nur im Zusammenhang der Le,gio,nSI'l'e·

schiehte jener Zeit führen. Aber soweit ich sehen kann,
Ansicht von allen Sachkundigen getheilt.

il Die Beispiele für diese Procuratoren Marquardt Staatsv. IIIl
p.254 Anm. 10. Nach Hirschfelds Ansicht Comment.1I1ommsen. p.436
Anm, 18 waren diese Procuratoren nicht Finanzproeuratoren, sondern
Unterstatthalter des Legaten von Hispania eiterior. Aber ich sehe
nieht, wie sich diese 'praesidialische' Stellung der Procuratoren mit.
dem Auftreten senatorischer Beamten in demselben! Districte vereini­
gen Htast.




